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Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates Kroppenstedt 
(Abstimmung im schriftlichen Verfahren nach § 56 a Abs. 3 KVG LSA) 
_________________________________________________________ 

 

 
Sitzungsdatum Abgabetermin): Mittwoch, den 17.02.2021, 16:00 Uhr 
  
  
 
Mitglieder des Stadtrates: 

Vorsitzende/r 
Herr Joachim Willamowski  

Mitglieder 
Herr Eike Döpelheuer  
Herr Stefan Horenburg  
Herr Björn Kaczur  
Frau Anja Krüger  
Herr Gilbert Krüger  
Herr Karl-Heinz Schmidt  
Herr Gerrit Staats  
Herr Martin Tiedge  
Herr Michael Walkhoff  
Herr Torsten Warnecke  
 
 
 
 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Entscheidung über die Einwendungen der Niederschrift der Sitzung am 10.12.2020  
   
 2   Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über 

wichtige Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidungen 
 

   
 3   Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 

2021 
Vorlage: KRS/049/20-BV 

 

   
 4   Beschluss über den Beitritt als Mitglied in die Genossenschaft "CoWorkLand eG" 

Vorlage: KRS/052/21-BV 
 

   
 5   Antrag an die Kroppenstedter Reithufen auf Zuschüsse für Maßnahmen der Stadt 

Kroppenstedt 
Vorlage: KRS/053/21-BV 

 

   

Nicht öffentlicher Teil 

 6   Entscheidung über Einwendungen der Niederschrift der Sit-
zung am 10.12.2020, nicht öffentlicher Teil 

 

   
 



Stadtrat Kroppenstedt – Abstimmung im schriftlichen Verfahren nach § 56a Abs. 3 KVG LSA vom 17.02.2021  Seite 2 von 4 

Vorbemerkung 

Auf Grund der Pandemielage wurde im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Stadtrates 
Kroppenstedt und dem Verbandsgemeindebürgermeister festgelegt, die vorgenannten Tages-
ordnungspunkte im schriftlichen Verfahren nach § 56 a Abs. 3 KVG LSA durchzuführen. Die 
Mitglieder des Stadtrates wurden mit Schreiben vom 04.02.2021 über die Durchführung des 
schriftlichen Verfahrens unter Beifügung der Beschlussvorlagen informiert.  

Der Termin zur Abgabe der schriftlichen Abstimmung wurde auf den 17.02.2021, 16:00 Uhr, 
festgelegt. 

Abstimmungsergebnis zur Durchführung des schriftlichen Verfahrens gemäß § 56a Abs. 
3 KVG-LSA: 

Ja: 11 

Nein: 0 

Enthaltungen: 0 

Die schriftlichen Erklärungen liegen in der Akte vor. 

Am schriftlichen Verfahren haben alle 11 Ratsmitglieder teilgenommen. Die Auswertung der 
Stimmabgaben wurden wie folgt dokumentiert. 

 
 

Öffentlicher Teil 

zu 1 Entscheidung über die Einwendungen der Niederschrift der Sitzung am 
10.12.2020 

Einwendungen liegen nicht vor. Die Niederschrift wird wie folgt bestätigt. 
Ein Mitglied hat hierzu keine Angaben gemacht. Die Stimme wird als Enthaltung gewertet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 10 

Nein: 0 

Enthaltung: 1 

 
 
 
zu 2 Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. 

über wichtige Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidungen 
 
Die Information zum Stand der Ausführung zum Stand der gefassten Beschlüsse (Anlage 1) 
wurde den Ratsmitgliedern zugesandt und ist zur Kenntnis genommen worden. Eine Abstim-
mung ist hier nicht erforderlich. 
 
 
 
zu 3 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushalts-

planes 2021 - Vorlage: KRS/049/20-BV 
 
Mit Schreiben vom 17.02.2021 hat der Vorsitzende die Vorlage auf Grund eines Verfahrensfeh-
lers zurückgezogen. Die hierzu im schriftlichen Verfahren eingegangenen Stimmabgaben wer-
den deshalb nicht berücksichtigt. 
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zu 4 Beschluss über den Beitritt als Mitglied in die Genossenschaft "CoWork-
Land eG" - Vorlage: KRS/052/21-BV 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat Kroppenstedt legitimiert den Bürgermeister einen Geschäftsanteil laut Satzung der 
Genossenschaft mit Stand vom 11.02.2019 in Höhe von 500,00 EUR an der Genossenschaft 
“CoWorkLand eG” mit Sitz in Kiel zu erwerben. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ab dem 2. Jahr 
der Mitgliedschaft von 150,00 EUR ist in den Haushalt der Stadt Kroppenstedt ab dem Haus-
haltsjahr 2022 aufzunehmen. 
 
Die Auszählung der Stimmabgaben ergab folgendes Abstimmungsergebnis: 
 

Abgegebene Stimmen: 11 

Ja:  10 

Nein: 1 

Enthaltung:  0 

 
Beschluss Nr. 036/U1/2021 
 
 
 
zu 5 Antrag an die Kroppenstedter Reithufen auf Zuschüsse für Maßnahmen der 

Stadt Kroppenstedt  - Vorlage: KRS/053/21-BV 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat Kroppenstedt beantragt bei der Kroppenstedter Reithufen für das Jahr 2021 fol-
gende maßnahmenbezogene Zuschüsse 
 

1. Betriebs- und Personalkostenzuschuss DRK Kroppenstedt        7.000,00 € 

2. Betriebskosten Heimatmuseum Kroppenstedt 4.500,00 € 

3. Betriebskostenzuschuss Turnhalle (Nutzung durch Vereine)      2.000,00 € 

4. Programmkosten für das Freikreuzfest 2021 8.200,00 € 

5. Zuschuss zur Eigenmittelreduzierung Restaurierung Freikreuz 7.500,00 € 

6. Förderung der Arbeit des Schulfördervereins    20.000,00 € 

gesamt:  49.200,00 € 

 
Über die Vorlage KRS/053/21-BV wurde wie folgt abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

abgegebene Stimmen: 11 

Ja: 11 

Nein: 0 

Enthaltungen: 0 

 
Beschluss Nr. 037/U1/2021 
 
 
 
 
 
gez. Joachim Willamowski    gez. Sabine Pörner 
Vorsitzender    Protokollführer 
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